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UCI Gravel Weltmeisterschaft 

03.-11.Oktober 2026, Nannup (AUS) 

 

 
 

1. Qualifikationsmöglichkeiten: 
 
1.1. UCI-Qualifikationsbewerbe: 

 

• Für Elite- und Age Group Athlet:innen: 

o Qualifikationsrennen findet man unter:  

https://ucigravelworldseries.com/en/calendar/ 

o 19-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-59; 60-64; 65-69; … 

o Die ersten 25% jeder Altersgruppe, bei jedem Qualifikationsbewerb 

qualifizieren sich für die WM. 

o Die ersten drei jeder Altersgruppe, unabhängig von der 

Starter:innenzahl, bei jedem Qualifikationsrennen, qualifizieren sich 

für die WM. 

o Bei einer erfolgreichen Qualifikation erhält der/die Athlet:in eine E-

Mail von der UCI, mit der Einladung zur Nennung. 

o Die Kosten und Organisation für die Teilnahme an der WM werden 

von den Age Group Athlet:innen selbst getragen. 

o Die Athlet:innen können gegen einen Kostenersatz bei Cycling 

Austria ein Nationalteamtrikot anfordern. 

o Für die Teilnahme an der WM ist eine Cycling Austria/ UCI-Lizenz 

Voraussetzung. 

 

1.2. Österreichische:r Meister:in: 
 

• 12.09.2026: 2. Pama Energy Gravel Race ÖM 

• Elite Athlet:innen, U23 und Age Group Athlet:innen 
o Sieger:innen der einzelnen Kategorien werden von Cycling 

Austria bei der UCI bekanntgegeben und sind damit für das 
Rennen qualifiziert und genannt. 

o Die Kosten und Organisation für die Teilnahme an der WM 
werden von den Athlet:innen selbst getragen. 

o Die Athlet:innen bekommen vom ÖRV ein Nationalteamtrikot, 
welches wieder retourniert werden muss oder gegen einen 
Kostenersatz behalten werden darf. 

o Für die Teilnahme an der WM ist eine Cycling Austria/UCI-Lizenz 
Voraussetzung. 
 

1.3. Nominierung durch den Österreichischen Radsportverband: 
 

Cycling Austria stehen, zusätzlich zu 1.1 und 1.2, 20 Quotenplätze (Wild 

Cards) zur Verfügung. Diese werden vergeben an:    

https://ucigravelworldseries.com/en/calendar/
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• Elite Athlet:innen  

o Athlet:innen, die bei einem bei der UCI gemeldeten Rennteam 

engagiert sind 

o Athlet:innen, die von den Bundestrainern MTB und Road bzw. 

dem Spartenverantwortlichen Gravel nominiert werden. 

 

2. Betreuung durch Cycling Austria 
 

2.1. Elite Athlet:innen 

• Abholung der Startnummern durch Cycling Austria 

• Aufbereitung der Strecke durch Sportlichen Leiter vor Ort 

• Verpflegung in Feedzones durch Cycling Austria. Flaschen und 

Ersatzmaterial sind von den Athlet:innen rechtzeitig dem Sportlichen 

Leiter vor Ort beschriftet zu übergeben 

• Akkreditierung für Betreuer von Elite Athlet:innen durch Cycling Austria 

vor Ort nach Verfügbarkeit 

 

2.2. Age Group Athlet:innen 

• Rennorganisation vor Ort in Eigeninitiative 

• Ggf. Support durch Sportliche Leitung vor Ort nach Verfügbarkeit 

 

 

Das Interesse an einer Teilnahme über den Wild Card-Modus muss bis zum 31. 

August 2026 per Email an spau@radsportverband.at bekundet werden. 

 

 

 

UEC Gravel Europameisterschaft 

30. August 2026, Houffalize (BEL) 

 
1. Qualifikationsmöglichkeiten 

1.1. Qualifikationsbewerbe 
 

• Für Elite- und Age Group Athlet:innen: 

o Alle europäischen UCI World Series-Qualifikationsrennen, die 12 

Monate vor der Europameisterschaft stattfinden, werden zur 

Qualifikation herangezogen. 

o Die Rennen findet man unter:  

https://ucigravelworldseries.com/en/calendar/ 

o Die ersten 25% (mit europäischer Nationalität) jeder Altersgruppe 

bei jedem der o.g. Qualifikationsbewerbe qualifizieren sich für die 

EM. 

mailto:spau@radsportverband.at
https://ucigravelworldseries.com/en/calendar/
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o Die Kosten und Organisation für die Teilnahme an der EM werden 

von den Athlet:innen selbst getragen. 

o Die Athlet:innen müssen laut UEC-Vorgabe im Österreichischen 

Nationalteamtrikot starten. Den Athleten der Kategorie Elite werden 

die Trikots zur Verfügung gestellt. 

o Für die Teilnahme an der WM ist eine Cycling Austria/ UCI-Lizenz 

Voraussetzung. 

 

 
1.2. Nominierung durch Cycling Austria 

 
Cycling Austria stehen eine bestimmte, zu einem späteren Zeitpunkt noch 

bekannt zu gebende Anzahl von Quotenplätze (Wild Cards) zur Verfügung. 

Diese werden anhand folgender Parameter vergeben.    

• Elite Athlet:innen 

o Athlet:innen, die bei einem bei der UCI gemeldeten Rennteam 

engagiert sind, werden bevorzugt gereiht. 

o Athlet:innen, die von den Bundestrainern MTB und Road bzw. 

dem Spartenverantwortlichen „Gravel“ nominiert werden. 

 

2.  Betreuung durch Cycling Austria 

 

2.3. Elite Athlet:innen 

• Abholung der Startnummern durch Cycling Austria 

• Aufbereitung der Strecke durch Sportlichen Leiter vor Ort 

• Verpflegung in Feedzones durch Cycling Austria. Flaschen werden von 

Cycling Austria bereitgestellt. Ersatzmaterial ist von den Athlet:innen 

rechtzeitig dem Sportlichen Leiter vor Ort beschriftet zu übergeben. 

• Akkreditierung für Betreuer von Elite Athlet:innen durch Cycling Austria 

vor Ort nach Verfügbarkeit 

 

2.4. Age Group Athlet:innen 

• Rennorganisation vor Ort in Eigeninitiative 

• Ggf. Support durch Sportliche Leitung vor Ort nach Verfügbarkeit 

 

Das Interesse an einer Teilnahme über den Wild Card-Modus muss bis zum 31. Juli 

2026 per Email an spau@radsportverband.at bekundet werden. 

 

 

 

 

 

mailto:spau@radsportverband.at
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Allgemeines 

 

 

1.1. Bekleidung: 

 

Elite Athlet:innen: Bei allen von CA beschickten Wettkämpfen sowie 

Trainingslehrgängen ist das Tragen der zur Verfügung gestellten 

Bekleidung verpflichtend vorgeschrieben. Elite und Age Group 

Athlet:innen: Sponsoring-Aufschriften dürfen nicht verändert werden. 

Eigene Sponsoring-Aufschriften des Athleten dürfen nur nach Absprache 

mit dem ÖRV-Generalsekretariat und nach Maßgabe des geltenden 

UCI/ÖRV-Reglements verwendet werden. Alle Sanktionen, die aus einer 

Nichtbefolgung der Sponsoring-Vorgaben entstehen, gehen zu Lasten 

des/der Übertreters/Übertreterin. 

 

1.2. Mediale Verwendung der Leistungen: 

 

Die Leistungen der Athlet:innen bei der EM/WM dürfen seitens Cycling 

Austria werbemäßig verwendet werden. 

 

 

1.3. Sonstiges: 

 

Entscheidungen über eventuelle Änderungen hinsichtlich vorliegender 

Richtlinien bzw. die endgültige Zusammensetzung der jeweiligen 

Entsendung behält sich der Cycling Austria-Sportausschuss vor. 

 

 


